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Hildebrand, Cornelia (Kreis Lippe)

Von: Oberbracht, Ulrich (Kreis Lippe)
Gesendet: Mittwoch, 6. Juli 2022 13:15
An: Hildebrand, Cornelia (Kreis Lippe)
Betreff: AW: Beteiligung im Genehmigungsverfahren gem. § 4 BImSchG für die 

Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen im Außenbereich 
der Gemeinde Extertal (WEA ET-53 und ET-54) - Anschreiben und 
Download-Link

Keine Bedenken aus Sicht des Bodenschutzes. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Ulrich Oberbracht  
  
Kreis Lippe 
Der Landrat 
FG Wasserwirtschaft,Abfallwirtschaft,Bodenschutz 
Felix-Fechenbach-Str. 5 
32756 Detmold 
fon 05231 62-670 

fax 05231 63011-8304  
u.oberbracht@kreis-lippe.de 
www.kreis-lippe.de 

 

 Hinweis: Beim Versenden von Dateianhängen nutzen Sie bitte folgenden Link: 
 
https://service.kreis-lippe.de/kontakt/  
 
PDF-, oder Bilddateien können direkt per E-Mail zugesandt werden. 

 

 
 
 
 

Von: Hildebrand, Cornelia (Kreis Lippe) <C.Hildebrand@kreis-lippe.de>  
Gesendet: Mittwoch, 6. Juli 2022 10:05 
An: Paulmann, Eckhard (Gemeinde Extertal) <E.PAULMANN@extertal.de>; Großmann, Thomas (Gemeinde 
Dörentrup) <t.grossmann@doerentrup-lippe.de>; Hermann, Ewa [Gemeinde Kalletal] <E.Hermann@kalletal.de>; 
Seidemann, Ute [Gemeinde Kalletal] <U.Seidemann@kalletal.de>; Stricker, Stefan (Kreis Lippe) <S.Stricker@kreis-
lippe.de>; Jastrow, Heinz (Kreis Lippe) <H.Jastrow@kreis-lippe.de>; Postfach, WEA-Bauamt (Kreis Lippe) <WEA-
Bauamt@kreis-lippe.de>; Busch, Karl-Heinz (Kreis Lippe) <kh.Busch@kreis-lippe.de>; Tauchert, Isabel (Kreis Lippe) 
<I.Tauchert@kreis-lippe.de>; Kerkmann, Christian (Kreis Lippe) <C.Kerkmann@kreis-lippe.de>; Leimkühler, Anja 
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(Kreis Lippe) <A.Leimkuehler@kreis-lippe.de>; Pung, Joachim (Kreis Lippe) <J.Pung@kreis-lippe.de>; Oberbracht, 
Ulrich (Kreis Lippe) <U.Oberbracht@kreis-lippe.de>; Gröne, Thomas (Kreis Lippe) <T.Groene@kreis-lippe.de>; 
'verfahren53@bezreg-detmold.nrw.de' <verfahren53@bezreg-detmold.nrw.de>; 'Steiner, Andreas' 
<Andreas.Steiner@bezreg-muenster.nrw.de>; baiudbwtoeb@bundeswehr.org; dieter.kube@wald-und-holz.nrw.de; 
'Paustjan, Lija' <Lija.Paustjan@wald-und-holz.nrw.de>; dorothea.doering@lwk.nrw.de; 
'Tessa.Barth@strassen.nrw.de' <Tessa.Barth@strassen.nrw.de>; eeg-kwk@swlws.de; 'netzbau.lippe@ww-
energie.com' <netzbau.lippe@ww-energie.com>; 'Schöfer, Saskia' <Saskia.Schoefer@lwl.org>; Ahlborn, Peter (Kreis 
Lippe) <P.Ahlborn@kreis-lippe.de>; Szalatnay, Anja (Kreis Lippe) <A.Szalatnay@kreis-lippe.de>; Buchholz, Anja (Kreis 
Lippe) <A.Buchholz@kreis-lippe.de> 
Betreff: Beteiligung im Genehmigungsverfahren gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von zwei 
Windenergieanlagen im Außenbereich der Gemeinde Extertal (WEA ET-53 und ET-54) - Anschreiben und Download-
Link 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit beteilige ich Sie gemäß meinem beigefügten Anschreiben als Träger öffentlicher Belange an einem 
Genehmigungsverfahren gemäß § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen (WEA 
ET-53 und ET-54) im Außenbereich der Gemeinde Extertal. 
 
Dieses Genehmigungsverfahren wird digital durchgeführt; bitte beachten Sie hierzu die Informationen im 
Anschreiben. 
 
Gleichzeitig übersende ich Ihnen den zugehörigen Download-Link, mit dem Sie die kompletten Antragsunterlagen 
herunterladen können.  
Der Server wird vom Kommunalen Rechenzentrum gestellt – es handelt sich nicht um einen privaten, dritten 
Server. 
 
https://databox0100.krz.de/#/public/shares-downloads/bhFL0PBSUK7Ft7JKUPIcCv1AkgdkuV81 
 
 
Wenn Sie nicht der zuständige Sachbearbeiter / die zuständige Sachbearbeiterin für die betreffende Kommune 
sind, bitte ich um Weiterleitung an die zuständige Person. Sollte dies nicht möglich sein, bitte ich unbedingt um 
Rückmeldung. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Cornelia Hildebrand 
 
Kreis Lippe - Der Landrat 
Fachbereich Umwelt, nachhaltige Entwicklung und Mobilität 
Felix-Fechenbach-Str. 5 
32756 Detmold 
Telefon: 05231 62-6760 
Fax: 05231 63011-1200 
c.hildebrand@kreis-lippe.de 
www.kreis-lippe.de 

 
 
 
 







 
 
 
 
 
 

Sparkasse Paderborn-Detmold Sparkasse Lemgo VerbundVolksbank OWL eG 

BIC: WELADE3LXXX BIC: WELADED1LEM BIC: DGPBDE3MDTM 
IBAN: DE23 4765 0130 0000 0000 18 IBAN: DE20 4825 0110 0000 0010 73 IBAN: DE59 4726 0121 1066 8880 00 
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Kreis Lippe – Der Landrat 
701 FG Wasser, Abfallwirtschaft 
und Bodenschutz 
 
J. Pung 
 
Felix-Fechenbach-Straße 5 
32756 Detmold 

Besucheranschrift: 
 
  

Zimmer: 660 
Telefon: 05231 62-6600 
Fax: 05231 63011-2374 
 
J.Pung@kreis-lippe.de 
www.kreis-lippe.de 

 

 
 
Rufen Sie uns an: 
05231/62-0 
 
Ihre Behördennummer: 
115 

 
 
 
Kreis Lippe, Der Landrat, 32754 Detmold 

FG 702 
Frau Hildebrand 
im Hause 

 
 
Ihr Zeichen, Ihr Schreiben Mein Zeichen Datum 
  13.07.2022 
 
Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach § 4 des BImSchG für die 
Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen 
Hier: Erteilung einer Neugenehmigung 
Antragssteller: VSB Neue Energien Deutschland GmbH,  
Schweizer Straße 3a in 01069 Dresden 
 
Hier: Abfallrechtliche Stellungnahme 
 
 
Sehr geehrte Frau Hildebrand, 

die VSB Neue Energien Deutschland GmbH beabsichtigt durch ein 
Genehmigungsverfahren zwei Windenergieanlagen mit Bezeichnung WEA ET-53 
und WEA ET-54 zu errichten und zu betreiben. 

Aus abfalltechnischer Sicht bestehen gegenüber der o. g. Vorhaben keine 
Bedenken, sofern die folgenden Nebenbestimmungen und Hinweise in den 
Bescheid aufgenommen werden: 

 

Nebenbestimmungen 

1. Unbelasteter Bodenaushub ist innerhalb der Baumaßnahme 
wiedereinzusetzen, sofern dies technisch möglich ist und keine landschafts-
/ naturschutzrechtlichen Aspekte der Verbringung entgegenstehen. Sollte 
dies nicht möglich sein, ist der Bodenaushub gemäß § 7 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.02.2012 vorrangig stofflich zu 
verwerten. 
 
Begründung: 
Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 KrWG sieht die Abfallhierarchie die Maßnahmen zur 
Abfallvermeidung in der Rangfolge an erster Stelle. Insoweit wird durch die 
Wiederverwendung des Bodenaushubs für Bauzwecke am selben Ort im 
Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 11 KrWG das entsprechende Material nicht von den 
Regelungen des KrWG erfasst. So wird in diesem Fall durch die vorstehende 
Nebenbestimmung der Erreichung des Zwecks dieses Gesetzes aus § 1 KrWG 
(Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der Ressourcen) 
bestmöglich Rechnung getragen. 
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2. Mit Inkrafttreten des Landeskreislaufwirtschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen (LKrWG) am 
19.02.2022, ist nach § 2a vom Abfallerzeuger, bei einem zu erwartenden Anfall von Bau- und 
Abbruchabfällen einschließlich Bodenmaterial von insgesamt mehr als 500 m³, ein 
Entsorgungskonzept zu erstellen. Art, Menge und beabsichtigter Verbleib der gemäß § 8 Absatz 1 der 
Gewerbeabfallverordnung getrennt zu sammelnden Bau- und Abbruchabfälle sowie der 
beabsichtigte Verbleib anfallenden Bodenmaterials sind im Entsorgungskonzept darzustellen. Sofern 
der unbelastete Bodenaushub nicht vor Ort wiederverwendet werden kann, ist aufgrund der Menge 
des zu entsorgenden Bodenaushubs ein Entsorgungskonzept vor Baubeginn der zuständigen 
Abfallwirtschaftsbehörde auf Verlangen vorzulegen. Eine Vorlage des Entsorgungskonzepts kann auf 
der Internetseite des Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
(LANUV) heruntergeladen werden (https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/abfall/abfallstroeme/bau-
und-abbruchabfaelle-1/entsorgungskonzept-gem-2a-3-lkrwg).  
 

3. Gemäß der Satzung über Abfallentsorgung im Kreis Lippe vom 02.07.2012 ist unbelasteter 
Bodenaushub so auszubauen, zwischenzulagern und zu transportieren, dass Vermischungen mit 
Bauschutt, Baustellenabfällen und anderen Abfallstoffen unterbleiben. Auf Auffälligkeiten des 
Bodenaushubs ist zu achten (schwarze Flecken, Geruch, Fremdbeimengungen) und bei Auftreten 
dieser Auffälligkeiten ist sofort der zuständige Bauleiter und die Untere Abfallwirtschaftsbehörde 
des Kreises Lippe zu informieren. In diesem Fall kann der sofortige Baustopp erst dann aufgehoben 
werden, wenn geklärt ist, dass es sich um unbedenkliche Stoffe handelt. Unbelasteter Boden, der 
nicht innerhalb des Plangebietes verbracht werden kann, ist nach § 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz in 
der derzeit gültigen Fassung vorrangig stofflich zu verwerten. 
 

4. Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten, sind gemäß der Verordnung zur Umsetzung des 
Europäischen Abfallverzeichnisses (AVV) vom 10.12.2001 in der jeweils gültigen Fassung mit dem 
Abfallschlüssel 17 05 03* als gefährlicher Abfall im Sinne des §3 Abs. 5 KrWG zu entsorgen. Die 
Vorgaben des KrWG sowie des untergesetzlichen Regelwerkes, insbesondere die Verordnung über 
Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweisverordnung – NachwV) in der jeweils gültigen 
Fassung sind zu beachten. Das Landeskreislaufwirtschaftsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(LKrWG) in der jeweils gültigen Fassung ist zu beachten. 
 

5. Sofern der Einbau von Recycling-Baustoffen (RCL-Material) unter dem Fundament der 
Windenergieanlage, der (temporären) Zuwegungen, Stellflächen oder sonstigen befestigten Flächen 
erfolgen soll, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese ist bei der Unteren 
Wasserbehörde des Kreises Lippe vorab zu beantragen. (Gem. RdErl. Anforderungen an den Einsatz 
von mineralischen Stoffen aus Bautätigkeiten (Recycling-Baustoffen) im Straßen- und Erdbau des 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und dem 
Ministerium für Wirtschaft u. Mittelstand, Energie und Verkehr des Landes NRW vom 09.10.2001). 

Hinweise 

a. Alle erzeugten Abfälle sind entsprechend den Vorgaben der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) 
von 2001, in der jeweils geltenden Fassung, ggf. unter Berücksichtigung des Schadstoffpotentials 
zu klassifizieren und einer Abfallschlüsselnummer zuzuordnen. 
 

b. Gefährliche Abfälle, wie zum Beispiel Batterien und Altöl, sind nachweispflichtig gemäß den 
Bestimmungen der Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungs-nachweise 
(Nachweisverordnung) von 2006 in der derzeit gültigen Fassung zu entsorgen. Außerdem sind die 
Bestimmungen der Altölverordnung von 2002 und des Batteriegesetzes von 2009 in der derzeit 
gültigen Fassung einzuhalten. 
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c. Die Pflichten zur Führung eines Registers über die Entsorgung von Abfällen sind in Teil 3 der 
NachwV von 2006 in der derzeit gültigen Fassung geregelt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez.  
Joachim Pung 











Adresse: 
Poststraße 11 
32694 Dörentrup 
 
Telefon 05265/739-0 
www.doerentrup-lippe.de 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Lemgo: BLZ 482 501 10, Konto 3 000 015 
IBAN: DE15 4825 0110 0003 0000 15, BIC: WELADED1LEM 
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold: BLZ 472 601 21, Konto 7 400 000 
IBAN: DE52 4726 0121 0007 4000 00, BIC: DGPBDE3MXXX 
Gläubiger-ID: DE56ZZZ00000160466 

 

 

  

 
Gemeinde Dörentrup 
Der Bürgermeister. 
 

 

Gemeinde Dörentrup . Postfach 1154 . 32690 Dörentrup 
 
Kreis Lippe  
Der Landrat 
Fachgebiet 702 
Immissionsschutz, Klimaschutz, Energie, 
Bodenschutz  
Frau Hildebrand 
Felix-Fechenbach-Str. 5 
32756 Detmold 
 
 

 

Dörentrup: 

Auskunft erteilt: 

Telefon: 

Telefax: 

E-Mail: 

 

 

 

14.07.2022 

Herr Großmann 

05265 739-1486 

05265 739-2486 

t.grossmann@doerentrup-lippe.de 

 Genehmigungsantrag vom 17.01.2022, ingang am 18.01.2022 
letzte Ergänzungen der Antragsunterlagen vom 05.07.22 

Antragsteller: VSB Neue Energien Deutschland GmbH 
Schweizer Straße 3a, 01069 Dresden 

  
Anlagenstandort: Außenbereich der Gemeinde Extertal 

ET-53: Gemarkung Göstrup, Flur 5, Flurstück 9 
ET-54: Gemarkung Nalhof, Flur 1, Flurstück 40 

  
Vorhaben: Antrag auf Erteilung einer Neugenehmigung nach $ 4 des BImSchG für 

die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen 
  
  
  

hier: Anforderung einer Stellungnahme, hier eingegangen am 06.07.2022  

Sehr geehrte Frau Hildebrand, 

aus Sicht der Gemeinde Dörentrup werden keine kulturlandschaftlichen Denkmäler im 

Gemeindegebiet Dörentrup beeinträchtigt. Seitens der Gemeinde Dörentrup bestehen daher keine 

Bedenken für das o.g. Bauvorhaben. 

Ich bitte um Kenntnisnahme und ggf. weitere Veranlassung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag 



Adresse: 
Poststraße 11 
32694 Dörentrup 
 
Telefon 05265/739-0 
www.doerentrup-lippe.de 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Lemgo: BLZ 482 501 10, Konto 3 000 015 
IBAN: DE15 4825 0110 0003 0000 15, BIC: WELADED1LEM 
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold: BLZ 472 601 21, Konto 7 400 000 
IBAN: DE52 4726 0121 0007 4000 00, BIC: DGPBDE3MXXX 
Gläubiger-ID: DE56ZZZ00000160466 

 

 

 

(Großmann) 

 

 



 
 
 
 
 
 

Sparkasse Paderborn-Detmold   

BIC: WELADE3LXXX     

IBAN: DE80 4765 0130 0046 2024 20     
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Kreis Lippe 
Eigenbetrieb Straßen 
660.2 – Planung, Infra-
Management, Datenbanken 

 
Thomas Gröne 
 
Felix-Fechenbach-Straße 5 
32756 Detmold 

Besucheranschrift: 
Braunenbrucher Weg 18 
32758 Detmold 

Zimmer: E3.18 
Telefon: 05231 62-1428 
Fax: 05231 63011-2810 
 
T.Groene@kreis-lippe.de 
www.kreis-lippe.de 
www.lippe-strassen.de 

Betriebsleiter: 
Rainer Huneke 

Besuchen Sie uns mit dem ÖPNV: 
 
Busverbindung Linie 701 
Ab Bahnhof Detmold bis 
Arbeitsagentur 
alle 15 Minuten 
 
Bus & Bahn Hotline: 
05261/6673950 
 
Rufen Sie uns an: 
05231/62-0 
 
Ihre Behördennummer: 
115 

 

 
 
 
Kreis Lippe, Eigenbetrieb Straßen, 32754 Detmold 

 
Fachgebiet 702  
z. Hd. Frau Hildebrand 
im Hause 

 
 
Ihr Zeichen, Ihr Schreiben Mein Zeichen Datum 

766.0005/22/1.6.2 ET53 
766.0006/22/1.6.2 ET54 

EB 660-66. 10.37 WEA ET53 
und ET54 

18.07.2022 

 
 
Antrag auf Erteilung einer Neugenehmigung nach § 4 des BImSchG für die 
Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen im Außenbereich 
der Gemeinde Extertal 
 
 
Sehr geehrte Frau Hildebrand, 

zu den übersandten Unterlagen für die geplante WEA ET-53 (WEA 1) und ET-54 

(WEA 2) im Außenbereich der Gemeinde Extertal nehme ich wie folgt Stellung:   

Westlich der geplanten WEA 1 verläuft die Kreisstraße 53, Abschnitt 1. Der 

Abstand vom Mittelpunkt der WEA 1 zur befestigten Fahrbahn der K 53 beträgt 

ca. 200 m. Der Abstand zur WEA 2 beträgt ca. 450 m .  

Der Mindestabstand wegen der Gefahr des Eisabwurfes errechnet sich nach der 

im Anhang A der Liste der Technischen Baubestimmungen unter Anlage 2.7/12 

zur Richtlinie „Windenergieanlagen; Einwirkung und Standsicherheitsnachweise 

für Turm und Gründung“ unter Absatz 2 dargestellten Formel mit 1,5 x 

(Rotordurchmesser plus Nabenhöhe). Der Abstand wird gem. Pkt. 8.2.5 des 

Windenergie-Erlass 2018 von der Rotorspitze bis zur äußeren Rand der 

befestigten Fahrbahn gemessen. 

ET-53 (WEA 1):   

Rotordurchmesser = 138,25 m; Nabenhöhe = 130,07 m  

1,5 x (138,25 + 130,07) + 0,5 x 138,25 = 472 m > 200 m 

Dementsprechend stellt die Anlage ET-53 (WEA 1) für die Verkehrsteilnehmer 

auf der K 53 ein Sicherheitsrisiko wegen Eisabwurf dar. Die ist ebenso für die 

L 861 anzunehmen. 

ET-54 (WEA 2):   

Rotordurchmesser = 138,25 m; Nabenhöhe = 130,07 m  

1,5 x (138,25 + 130,07) + 0,5 x 138,25 = 472 m > 450 m 

Dementsprechend stellt die Anlage ET-54 (WEA 2) für die Verkehrsteilnehmer 

auf der K 53 kein Sicherheitsrisiko wegen Eisabwurf dar. Da der Abstand zur 
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L 861 ca. 220 m beträgt ist für den Verkehrsteilnehmer auf der L 861 von einem Sicherheitsrisiko wegen 

Eisabwurf auszugehen. 

 

Daraus folgt, dass die Anlagen ET-53 und ET-54 gemäß dem Erlass für die Planung und Genehmigung 

von Windenergieanlagen und Hinweise für die Zielsetzung und Anwendung (Windenergie-Erlass) vom 

08.05.2018 mit funktionssicheren technischen Einrichtungen zur Gefahrenabwehr (zum Beispiel 

automatische Außerbetriebnahme bei Eisansatz oder Rotorblattheizung) ausgestattet werden müssen. 

  

Eine entsprechende technische Einrichtung (Eisansatzerkennung durch das ENERCON Kennlinien-

verfahren) ist gemäß der Antragsunterlagen (Punkt 3.3) bei dem hier beantragten Vorhaben vorgesehen. 

Weiterhin ist eine gutachterliche Stellungnahme eines Sachverständigen gemäß der Anlage 2.7/12, unter 

dem Kapitel 3.3.3 den Antragsunterlagen beigefügt, sodass die Anforderungen des Windenergie-Erlasses 

erfüllt sind. 

Die Funktionssicherheit ist nachgewiesen. 

Aufgrund des unterschrittenen Mindestabstandes zur Kreisstraße gem. Anlage 2.7/12, Absatz 2 wird für 

den Fall eines Ausfalls der techn. Systeme eine Gefährdung der Sicherheit des Straßenverkehrs gesehen. 

Mit diesem ausdrücklichen Hinweis auf die Erlasslage stellt sich der Kreis Lippe hiermit von Ansprüchen 

Dritter frei, die sich aus dem näheren Standort und Betrieb der Windenergieanlage für den 

Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße ergeben. 

Es bestehen gegen die Errichtung der WEA ET-53 und ET-54 keine Bedenken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
T. Gröne 
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�9�R�Q�� Kretschmer, Rüdiger <Ruediger.Kretschmer@ww-energie.com> im Auftrag 
von WWN Netzbau Lippe <netzbau.lippe@ww-energie.com>

�*�H�V�H�Q�G�H�W�� Montag, 18. Juli 2022 10:50
�$�Q�� Hildebrand, Cornelia (Kreis Lippe)
�&�F�� Krüger, Detlef
�%�H�W�U�H�I�I�� AW: Beteiligung im Genehmigungsverfahren gem. § 4 BImSchG für die 

Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen im Außenbereich 
der Gemeinde Extertal (WEA ET-53 und ET-54) - Anschreiben und 
Download-Link

Sehr geehrte Frau Hildebrand, 
  
die Westfalen Weser hat im Einflussbereich der Windenergieanlage ET53 und ET54 KA-81 keine Anlagen. Daher gibt 
keine Einwände. 
  
Freundliche Grüße 
Rüdiger Kretschmer  
 
 
Planung Herford Lippe 
 
Westfalen Weser Netz GmbH 
Nederlandstr. 15 
32825 Blomberg 
 
 
T +4952 51-503 4112 
M +49 151 11357027 
ruediger.kretschmer@ww-energie.com 

Protected link 
  
Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter: Protected link 
 
Geschäftsführer: Andreas Speith 
  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Tim Kähler 
  
Sitz: Paderborn   Amtsgericht Paderborn   HRB 11572 
  
  
�%�H�V�X�F�K�H�Q���6�L�H���X�Q�V���D�X�I�� 
�� 

�������������� ��������������  
  

Von: Hildebrand, Cornelia (Kreis Lippe) <C.Hildebrand@kreis-lippe.de>  
Gesendet: Mittwoch, 6. Juli 2022 10:05 
An: Paulmann, Eckhard (Gemeinde Extertal) <E.PAULMANN@extertal.de>; Großmann, Thomas (Gemeinde 
Dörentrup) <t.grossmann@doerentrup-lippe.de>; Hermann, Ewa [Gemeinde Kalletal] <E.Hermann@kalletal.de>; 
Seidemann, Ute [Gemeinde Kalletal] <U.Seidemann@kalletal.de>; Stricker, Stefan (Kreis Lippe) <S.Stricker@kreis-
lippe.de>; Jastrow, Heinz (Kreis Lippe) <H.Jastrow@kreis-lippe.de>; Postfach, WEA-Bauamt (Kreis Lippe) <WEA-
Bauamt@kreis-lippe.de>; Busch, Karl-Heinz (Kreis Lippe) <kh.Busch@kreis-lippe.de>; Tauchert, Isabel (Kreis Lippe) 
<I.Tauchert@kreis-lippe.de>; Kerkmann, Christian (Kreis Lippe) <C.Kerkmann@kreis-lippe.de>; Leimkühler, Anja 
(Kreis Lippe) <A.Leimkuehler@kreis-lippe.de>; Pung, Joachim (Kreis Lippe) <J.Pung@kreis-lippe.de>; Oberbracht, 
Ulrich (Kreis Lippe) <U.Oberbracht@kreis-lippe.de>; Gröne, Thomas (Kreis Lippe) <T.Groene@kreis-lippe.de>; 


